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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 31.01.2019

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 5.3 Regionalentwicklung, Schul- 
und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/431
öffentlich
06.11.2014
Breuer, Volker
Marco Röschmann

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit entnehmen 
sie bitte dem Sachverhalt.

Einführung von Kulturhinweisschildern mit QR-Code
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

Finanzielle Auswirkungen: ja

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:  
Auf der am 17.09.2014 vom Kreisbeauftragten für kulturelle Angelegenheiten des Kreises 
durchgeführten Kulturkonferenz wurde die Idee zur Einführung von Kulturhinweisschildern 
mit QR-Code vorgestellt. Diese Schilder mit QR-Code sollen an einzelnen Standorten im 
Kreisgebiet als Kulturwegweiser aufgestellt werden. Durch den QR-Code können Nutzer von 
Smartphones und Tablet-Computern ergänzende und auch aktuelle Informationen zum 
jeweiligen Kulturobjekt vor Ort abrufen und lesen. Voraussetzung hierfür sind technische 
Umsetzungen im Internetbereich sowie die Bereitstellung von Kulturhinweisschildern mit dem 
jeweiligen QR-Codes. Beispielhaft wird ein Musterschild „Neuseeland Sehenswürdigkeiten 
11-2013“ mit der beigefügten Anlage dargestellt. In der weiteren Anlage wird die Möglichkeit 
eines Schilderhalters abgebildet.

Der Kulturbeauftragte hat für die Umsetzung des Projektes Einführung von 
Kulturhinweisschildern mit QR-Code folgende einmaligen Kosten ermitteln können:

Webbereich 12.600,00 €
Satz & Layout und Erstellung QR Code für Schilderherstellung 16.000,00 €
Schilderhalter 400 Stk. 20.000,00 €
Summe einmalige Kosten 48.600,00 €

Für das Hosting sowie für die laufende Pflege, Unterhaltung und Anpassung des 
Datenbanksystems und der Website sind laufende jährliche Kosten von rd. 2.500 € zu 
kalkulieren.

Ergänzende Erläuterungen werden vom Kreiskulturbeauftragten mündlich in der Sitzung 
vorgetragen.

Anlage/n:
 Musterschild mit QR-Code
 Muster Kulturschild-Ständer



                                                           Seite: 2/2


